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Anmeldung         O 3149     O2048     O 3176 

Schülerdaten        SH     ID       
 
              
Name   Vorname   Geb. Datum  Schule   Klasse 
 

Anmelderdaten   O Vater O Mutter   O Selbst    

 
              
Name, Vorname      Anschrift 

 
              
Telefonnummer      email 
 

Unterricht         Terminvereinbarung 
 

         MO Die MI DO FR SA      
Fach / Anmeldenote   Fach / Anmeldenote  
                

Aktuelle Ferien:     
 
Erster Unterrichtstag:           Anmeldung zum: 01.   .2016 
 

 

Anmeldegebühr         einmalig  55€  X 
 

Mindestvertragslaufzeit  6 Monate  O    12 Monate O 24 Monate O 
Die Anmeldung ist nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit unbefristet, bitte vertragliche Kündigungsfrist beachten. 

bei Anmeldung mit Mindestlaufzeit von 12 Monaten (1Ruhemonat/Jahr) - 10€ Rabatt pro Monat O 
bei Anmeldung mit Mindestlaufzeit von 24 Monaten (1Ruhemonat/Jahr) - 20€ Rabatt pro Monat O 
 

Einzelunterricht in der kleinen Gruppe,  

Teilnahmehäufigkeit kann auch während der Mindestvertragslaufzeit gewechselt werden      

1x UE (UE= 90 Minuten) á 29,50€  wöchentlich,  entspricht  4   UE  monatlich  = 118€ Monatsgebühr O 
2x UE (UE= 90 Minuten) á 22,00€  wöchentlich,  entspricht  8   UE  monatlich  = 176€ Monatsgebühr O 
3x UE (UE= 90 Minuten) á 19,00€  wöchentlich,  entspricht  12 UE  monatlich  = 228€ Monatsgebühr O 
4x UE (UE= 90 Minuten) á 17,00€  wöchentlich,  entspricht  16 UE  monatlich  = 272€ Monatsgebühr O 
 

     Geschwisterrabatt pro Monat für 2. Kind - 20€ Rabatt    O 
 

   Teilmonatsgebühr im Anmeldemonat:     O 
 

Einzelunterricht face to face 
45 Minuten EU á 25€, 4 /8 x pro Monat = 100€ / 200€ Monatsgebühr (für Grundschüler) O 
60 Minuten EU á 36€, 4/ 8 x pro Monat = 144€ / 288€ Monatsgebühr    O 

 90 Minuten EU á 49€, 4/ 8 x pro Monat = 196€ / 392€ Monatsgebühr    O 
 

2er intensiv Kurs :  90 Minuten für 2 Schüler á 66€, 4 Termine p. Monat =  264€ Monatsgebühr O 
 

Ohne Mindestvertragslaufzeit (keine Gutstundenregelung):  
Die Anmeldung ist  unbefristet, bitte vertragliche Kündigungsfrist beachten. 
1 x UE (UE= 90 Minuten) á 35€  wöchentlich,  entspricht  4   UE  monatlich  => 140€ Monatsgebühr O 
2 x UE (UE= 90 Minuten) á 25€  wöchentlich,  entspricht  8   UE  monatlich  => 200€ Monatsgebühr O 
3 x UE (UE= 90 Minuten) á 25€  wöchentlich,  entspricht  12 UE  monatlich  => 300€ Monatsgebühr O 
 

Die genannten Preise mit den entsprechenden Rabatten gelten für Privatpersonen, wenn die Zahlung per SEPA-Lastschrifteinzug vereinbart ist. 
 

Einverständniserklärung: Ich bin mit o.g. Anmeldung einverstanden, die beigefügten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die Anlage habe ich erhalten und anerkannt. 
Datum  / Ort 
 

  Anja Lerner            
Unterschrift Schülerhilfe      Unterschrift Anmelder  
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Gläubiger ID : DE39ZZZ00000311995   Mandatsreferenz/ SH ID:      

Schülername:      

 
SEPA Lastschriftmandat 
Schülerhilfe Markt Schwaben, Herzog-Ludwig-Str. 12, 85770 Markt Schwaben 
Inhaberin Anja Lerner 
 
Ich ermächtige die Schülerhilfe Markt Schwaben / Kirchheim / Haar, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Schülerhilfe Markt Schwaben/ 
Kirchheim / Haar auf mein Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Es handelt sich um eine  X wiederkehrende Belastung 

                             O einmalige Belastung 
 
 
 
       
Name, Vorname Kontoinhaber 
 
       
Geburtsdatum  Kontoinhaber 
 
       
Strasse, Hausnummer 
 
       
Postleizahl Ort 
 
       
Kreditinstitut Name und BIC  
 
DE        
IBAN  
 
Vorabinformation: 
Es wird der Teilbetrag / Anmeldegebühr für den laufenden Monat  5 Tage nach Unterschrift per Lastschrift 
eingezogen.  
 
Für alle weiteren Monate wird jeweils die Monatsgebühr zum 3. des Monats der Betrag abgebucht. Eine 
verkürzte Vorlagefrist wird vereinbart. Ich habe diese Vorabinformation rechtzeitig erhalten. 
 
 
 
 

        
Datum, Ort und Unterschrift Kontoinhaber 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Die Schülerhilfe bietet Nachhilfe in kleinen Gruppen. 
Wissenslücken werden systematisch aufgearbeitet und 
geschlossen. 
Der aktuelle Schulstoff wird behandelt, wiederholt und vertieft. 
Anstehende Klassenarbeiten und Prüfungen werden gezielt 
vorbereitet. Durch das bewährte Unterrichtskonzept der 
Schülerhilfe wird neben dem Spaß am Lernen langfristig auch 
das Selbstbewusstsein der Schüler gefördert. 
 
2. Um all diesen Aufgaben gerecht werden zu können, braucht die 
Schülerhilfe Zeit. Die Anmeldung erfolgt daher auf 
unbestimmte Dauer, aber unter Berücksichtigung der 
vereinbarten Mindestlaufzeit (siehe Vorderseite der 
Anmeldung). 
 
3. Das Vertragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien mit 
einer Frist von 2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum Ablauf der vereinbarten 
Mindestlaufzeit gekündigt werden. 
 
4. Die Schülerhilfe gewährt dem Vertragspartner bei Vereinbarung 
einer Mindestlaufzeit von 12 Kalendermonaten nach Ablauf 
von 6 Kalendermonaten ein Sonderkündigungsrecht mit einer 
Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats. 
Bei Wahrnehmung dieses Sonderkündigungsrechts ist der 
Vertragspartner verpflichtet, die Differenz zwischen dem 
niedrigeren Schulgeld für eine Anmeldung mit einer 
Mindestlaufzeit von 12 Kalendermonaten und dem Schulgeld für 
eine Anmeldung mit einer Mindestlaufzeit von 6 
Kalendermonaten rückwirkend ab Anmeldebeginn zu zahlen. 
 
5. Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
 
6. Das Schulgeld ist jeweils bis zum dritten Werktag eines 
Kalendermonats im Voraus zu zahlen. Die Zahlung ist nach derzeit 
geltender gesetzlicher Regelung umsatzsteuerfrei. Sollte aufgrund 
einer Änderung der gesetzlichen Regelung die 
Umsatzsteuerbefreiung zukünftig entfallen, so ist die Schülerhilfe 
berechtigt, ab dann die anfallende Umsatzsteuer in Rechnung zu 
stellen. Die einmalige Anmeldegebühr und das Schulgeld im 
Teilmonat werden bei Unterrichtsbeginn fällig. 
Wird die Teilnahmehäufigkeit verändert, so wird die neue 
Monatsgebühr nach der aktuellen Preisliste ermittelt. 
 
7. Die Unterrichtstermine werden von der Schülerhilfe festgelegt. 
Eine Verlegung aus betrieblichen Gründen ist möglich. 
 
8. Für einen nachhaltigen Lernerfolg ist die regelmäßige 
Teilnahme am Unterricht erforderlich. Sollte es krankheits- oder 
schulbedingt zu einem Ausfall des Schülers kommen, kann der 
versäumte Unterricht gegen Vorlage einer entsprechenden 
Bestätigung (z. B. Schul- oder Arztattest) nachgeholt werden 
(Ersatzstunden). 
Ein Ausfall muss der Schülerhilfe im Vorfeld mitgeteilt werden. 
Die Schülerhilfe wird die Ersatzstunden für entschuldigte 
Fehlzeiten nach Möglichkeit zeitnah nach dem Versäumnis 
erteilen, um eine kontinuierliche Förderung zu gewährleisten. Die 
Terminierung der Ersatzstunden wird die Schülerhilfe möglichst 
unter Berücksichtigung der persönlichen Belange des Schülers/der 
Schülerin vornehmen. Bitte fragen Sie in der Schülerhilfe nach 
möglichen Ersatzstunden. Ersatzstunden verfallen, wenn sie 
innerhalb von sechs Wochen nach dem Versäumnis nicht 

wahrgenommen werden. Die Verrechnung von Ersatzstunden ist 
nicht möglich. Bleibt der Schüler dem Unterricht unentschuldigt 
fern, gelten diese Stunden als geleistet. Ersatzstunden verfallen 
nach Beendigung dieser Anmeldung. 
 
9. Die Schülerhilfe ist das ganze Jahr durchgehend geöffnet. 
Dies hat den Vorteil, dass z. B. in den Ferien ohne Belastung 
durch Schule und Hausaufgaben bestehende Lücken 
aufgearbeitet werden können. 
a) Jedoch bleibt die Schülerhilfe in der Weihnachtswoche,  in der 
letzten Juli Woche  und an den gesetzlichen Feiertagen 
geschlossen. Auch in Monaten mit Ferien und Feiertagen 
fällt das vereinbarte Schulgeld an. 
b) Darüber hinaus organisiert die Schülerhilfe in den Schulferien 
den Nachhilfeunterricht mit einer speziellen Ferienregelung. 
Bitte informieren Sie sich in der Schülerhilfe über diese 
Ferienregelung. 
 
10. Im Interesse aller Eltern und Schüler hat die Schülerhilfe bei 
ungebührlichem Betragen nach Verwarnung das Recht, den 
Schüler für diesen Tag vom Unterricht freizustellen, ohne dass 
dadurch die Zahlungsverpflichtung gemindert wird. Nur so kann 
ein ruhiger Unterrichtsablauf gewährleistet werden. 
 
11. Der Vertragspartner erklärt sein Einverständnis, dass seine 
persönlichen Daten elektronisch von der Schülerhilfe bearbeitet 
werden. Alle anfallenden personenbezogenen Daten werden 
entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten nur zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener 
Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung 
der Kunden und für die Abrechnung von Schülerhilfe-Leistungen 
erhoben sowie von der Schülerhilfe GmbH & Co. KG, der ZGS 
Bildungs-GmbH und der Schülerhilfe Promotion GmbH verarbeitet 
und genutzt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
12. Für gesonderte Tarife, wie den Tarif „5 weg oder Geld zurück“, 
muss eine Zusatzvereinbarung getroffen werden. Ohne diese 
Vereinbarung nimmt der Vertragspartner nicht an dieser Aktion 
teil und erhält bei Misserfolg auch kein Geld zurück. 
 
Die Anlage zur Anmeldung ist ebenfalls Vertragsbestandteil. 
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Anlage zur Anmeldung 
 
Erreichbarkeit: Persönlich sind wir von 14 bis 17 Uhr für Sie in den Niederlassungen zu erreichen. Unser Telefon in den 
Niederlassungen ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. 
 
Teilnahmedisziplin: Einen besonders guten Lernerfolg erzielt man mit kleinen Gruppen von ca. 4 Schülern. Gerne biete 
ich Ihrem Kind diese Möglichkeit. Es ist allerdings notwendig, dass der Schüler eine entsprechende Teilnahmedisziplin 
(Termintreue und Pünktlichkeit) mitbringt. 
 
Pünktlichkeit: Die Stunde beginnt pünktlich zur angegebenen Zeit, wir bitten um pünktliches Erscheinen (d.h. in der Regel 
5 Minuten vor der Zeit), aus Respekt dem Lehrer und den Mitschülern gegenüber. 
 
Absagen: Selbstverständlich erhalten Sie eine abgesagte Stunde gutgeschrieben, dazu muss nur die folgende 
Voraussetzung erfüllt sein: bei schulischen Terminen => Absage bis 2 Tage vorher 
bei Krankheit => Absage bis 10 Uhr vormittags 
Vereinbarte Termine für Einzelunterricht können kostenfrei bis 1 Tag vorher storniert werden.  
Termine am Samstag und Ferientermine können bis zum Vorabend kostenfrei abgesagt werden. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass für alle anderen Absagen keine Gutstunden erteilt werden. 
 
Wieviele Stunden stehen dem Schüler zur Verfügung: Die Anzahl der monatlichen Stunden errechnet sich wie folgt: 
Teilnahmehäufigkeit pro Woche x 4 Wochen, d.h. 2 x pro Woche=> 2 x 4 = 8 x pro Monat.  
Da jeder Monat mehr als 28 Tage hat, ergeben sich automatisch Mehrstunden, die sich mit Fehlzeiten durch Krankheit, 
Versäumnis wegen Schulveranstaltungen, Feiertage etc. wieder ausgleichen. 
 
Schulferien: Auch in den Ferien bieten wir Unterricht als Wochenkurse an. Damit ein optimaler Lernerfolg erzielt werden 
kann, erstellen wir für die Ferien einen neuen Stundenplan. Sie können frei wählen, ob und wie oft und in welchen Fach 
Ihr Kind unterrichtet wird, unabhängig von der bisherigen Einteilung.  
In den Ferien empfiehlt es sich die Stunden zu einem Wochenkurs zusammenzufassen, z.B. 1 Woche Urlaub und 1 
Woche Vorbereitung für Schulaufgaben.  Sind Sie vereist, werden die Stunden gut geschrieben. 
 
Gutstunden: Entstandene Gutstunden verfallen nach 6 Wochen und können nur innerhalb der Vertragslaufzeit genutzt 
werden. Nutzen sie diese, um einen Ferienkurs oder zusätzliche Stunden für eine Schulaufgabenvorbereitung zu buchen. 
 
Schulaufgabenvorbereitung: Gerne unterstützen wir unsere Schüler auch in Fächer, die wir nicht regelmäßig unterrichten, 
bei der Schulaufgabenvorbereitung. Dazu können Sie jederzeit zusätzliche Stunden buchen, sinnvoll ist ein Zeitfenster 
von 14 Tagen für eine erfolgreiche Vorbereitung. 
 
Zusatzstunden: Werden zusätzliche Stunden in der kleinen Gruppe vereinbart, die über das monatliche 
Stundenkontingent hinausgehen, so berechnen wir diese mit 20€ pro 90 Minuten. 
 
Teilnahmehäufigkeit und Fächerauswahl: Die Teilnahmehäufigkeit und die Fächerauswahl kann jederzeit nach 
Rücksprache mit einem Elternteil geändert werden. Für einen nachhaltigen Erfolg ist es allerdings wünschenswert, 
dass wir den Schüler kontinuierlich unterrichten können. 
 
Unterrichtsangebote: Das Schülerhilfe Konzept sieht vor, dass die Schüler in Einzelunterricht unterrichtet werden. 
Dafür gibt es 2 Varianten: 
1.) Der Einzelunterricht „face to face“, der Nachhilfelehrer unterrichtet einen Schüler exklusiv. Dies ist zu empfehlen, 
wenn größere Lücken vorhanden sind und der Schüler gravierende Probleme mit dem Grundverständnis hat. In dieser 
Unterrichtsform wird der Schüler an das Niveau zielsicher herangeführt. 
2.) Der Einzelunterricht in der kleinen Gruppe, der Nachhilfelehrer bespricht mit jedem Schüler der kleinen Gruppe sein 
persönliches Lernthema und unterstützt ihn bei den Übungen. Diese Unterrichtsform ist bei Verständnisproblemen 
angebracht, die auf vergangene und aktuelle Lernlücken schließen lassen. Der kontinuierliche Unterricht dient der 
Verfestigung des Lernstoffes und bietet ausreichend Gelegenheit zum Üben des Lernthemas und des selbstständigen 
Arbeitens. 
 
Empfehlung der Schülerhilfe: Eine Teilnahme von 2 Unterrichtseinheiten pro Fach pro Woche über einen Zeitraum von 
ca. 6 Monaten ist laut Schülerhilfe der Schlüssel zum Erfolg => eine Notenstufe Verbesserung. 
 
Mindestvertragslaufzeit:   Können kommt von üben und dafür benötigt der Schüler Zeit. Bitte gestehen Sie 
uns und Ihrem Kind daher einen entsprechenden Zeitraum zu, um nachhaltige Erfolge zu erzielen.  


